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DER REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Prag, am 12.2.1944.

RPr II/1

Abi. Justiz

om

1 5, 11. 1944

Ministeramt

Eing. :

14. FEB. 1944

Betr.: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus der

Protektorat Böhmen u.larrerr.

Sehr geehrter

N

Frank!

Ich bitte, von der Kbsendung des vorgesehenen Sehreibens

an den Herrn Reichsminister der Justiz Abstand zu nehmen.

Ich habe abschriftlich anliegendes Sehreiben dem Herrn

Reichsminister der Justiz übersandt.

An dem Umstand, daß Ihr Ministerium auch diese Gnaden-

sachen vorbereitetyund meine Entscheidungen im engsten

Einvernehmen mit Ihnen ergehen werden, ändert sich hier-

dureh niehts. Für möglichste Beschleunigung der Über-

sendung der Vorgänge wird Sorge getragen werden.

Heil Hitler!

/ 1 Anlage

Ihr

frinng

An den

Herrn Deutschen Staatsminister

für Böhmen und Mähren

SS-Obergruppenführer K.H. F r a n k

Prag.

St. M.π9-101b/43



DER REICHSPROTEKTOR

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Prag, am 12.2.1944.

RPr II/1

Burg

Betr.: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen u.Mähren.

Sehr geehrter Herr Thierack!

Gemäß Erl. des Führers über die Ausübung des Gnaden-

rechts dureh den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

von 25.Jan.l944 Ziff.II bitte ich, die Vorgänge an

mich unter oben angegebener Anschrift zu übersenden.

Ich stelle ergebenst anheim, Akten, die von Berlin aus

versandt werden, an das Büro des Reichsprotektors in

Berlin, Bellevuestr. 6a (Reichstagsverwaltung) abzu-

geben, von dem diese als Kurierpost hierher geleitet

werden.

Heil Hit ler!

Ihr

gez. Frick

An den

Reichsminister der Justiz

Herrn Dr. Thie ra c k

Berline



Geheim

Beglaubigte Abschrift

Anordnung des Führers

über das Protektorat Böhmen und Mähren

Vom 20. August 1943.

I

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren ist im Protek-

torat mein Vertreter in meiner Eigenschaft als Reichsober-

haupt.

Als solchem obliegt ihm in Sonderheit:

1. Die Bestätigung der Mitglieder der Regierung des Protek-

torats.

2. Die Ernennung und Entlassung der deutschen Beamten im Pro-

tektorat sowie deren Versetzung in den Ruhestand nach

Maßgabe meines Erlasses vom l5.November l940 (Reichs-

gesetzbl.I S.1523).

3. Die Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungsrechts außer

in Sachen der Militärgerichtsbarkeit und der 4- und Polizei-

Gerichtsbarkeit nach Maßgabe näherer Regelung.

II

Die die Wahrung der Reichsinteressen im Protektorat

umfassenden Regierungsgeschäfte obliegen mit den hierfür

durch meinen Erlaß vom l6.März 1939 und die sonst einschlägi-

gen Bestimmungen dem Reichsprotektor übertragenen Aufgaben

und Befugnissen dem

"Deutschen

gpin bogyany 
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"Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren".

Zu den Regierungsgeschäften im Sinne dieser Vorschrift

gehören auch die in Ausübung der Organistionsgewalt zu tref-

fenden Maßnahmen.

III

· Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren erhält

seine Weisungen für die Durchführung seiner Aufgaben von mir

- in der Regel über den Reichsminister und Chef der Reichs-

kanzlei - . Er ist mir unmittelbar unterstellt. Das Weisungs-

recht des Beauftragten für den Vierjahresplan auf Grund meines

Erlasses vom 20.Mai 1942 bleibt unberührt.

Die Zentralstelle zur Durchführung des Erlasses des

Führers über das Protektorat Böhmen und Mähren wird aufgehoben.

IV

Der Deutsche Staatsminister für Böhmen und Mähren ist

gehalten, den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren über alle

wichtigen politischen Angelegenheiten zu unterrichten.

Er unterbreitet dem Reichsprotektor Vorschläge-für Maß-

nahmen nach Ziffer I Abs.2 und vertritt den Reichsprotektor

bei dessen Behinderung.

V

Die "Behörde des Reichsprotektors" führt in Zukunft die

Bezeichnung

"Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren".

VI

Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieser Anordnung

zwischen dem Reichsprotektor und dem Deutschen Staatsminister

für



für Böhmen und Mähren sind mir durch den Reichsminister

und Chef der Reichskanzlei zu unterbreiten, der mir gemein-

sam mit dem Leiter der Partei-Kanzlei Vortrag hält.

VII

Die zur Durchführung dieser Anordnung etwa erforder-

lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt der

Reichsminister und Chef der Reichskanzlei nach meinen

Weisungen.

Führer-Hauptquartier, den 20.August 1943

Der Führer

gez. Adolf Hitler

(Großes Reichssiegel)

Der Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei

gez. Dr.Lammers

Die Übereinstimmung vorstehender Abschrift

mit der Urschrift wird hiermit beglaubigt.

Feldquartier, den 25.August 1943

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

A
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Anlage I.

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 7.September 1943.

für Böhnen und Mähren

II e Gen. d 4017

Ki/slss

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts in

Strarsachen aus dem Protekto-

rat Böhmen wnd Mähren.

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Thierack!

Wie Ihnen der Herr Reichsminister und Chef der Reichs-

kanzlei durch das an die Obersten Reichsbehörden gerichtete

Rundschreiben vom 29.August 1943 - Rk.9911 D - mitgeteilt hat,

ist vom Fünrer die Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungs-

rechts in Strafsachen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren

dem Reichsprotektor übertragen worden, soweit es sich nicht

um die in die Zuständigkeit der Militär- und SS- und Polizei-

gerichtsbarkeit fallenden Sachen handelt. Die vom Reichspro-

tektor ergehenden Entscheidungen zur Gnadenfrage werden im

Deutschen Staatsministerium für Böhmen und Mähren vorberei-

tet. Mit Rücksicht auf diese veränderte Lage darf ich Ihnen

in Vertretung des abwesenden Herrn Reichsprotektors Dr.Frick

und mit dessen Einverständnis folgendes mitteilen:

In meiner Eigenschaft als Deutscher Staatsminister für

Böhmen wnd Mähren werde ich den Generalstaatsanwalt bei dem

Deutschen Oberlandesgericht in Prag anweisen, die künftig an-

fallenden Gnadenberichte unter Abweichung von der bisherigen

Übung lediglich mir zu erstatten. Hinsichtlich der von Volks-

gerichtshof und den Oberlandesgerichten Breslau, Dresden und

Leitmeritz verfolgten Strafsachen aus den Protektorat darf

ich

An

den Herrn Reichsminister der Justiz Dr.Thierack

in

Berli n W8

Wilhelmstrasse 65
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ich bitten, Ihrerseits den Oberreichsanwalt beim Volksge-

riehtshof und die Generalstaatsanwälte in Breslau, Dresden

und Leitmeritz anzuweisen, die künftig anfallenden Gnaden-

berichte an den Deutschen Staatsminister für Böhmen und

Mähren zu richten, der ihnen die jeweilige Entsehliessung

des Reichsprotektors zuleiten wird.

Der Herr Reichsprotektor behält sich vor, die in

Betracht koämenden deutschen Justizbehörden zur Erteilung

von Gnadenerweisen und zur Ablehnung von Gnadengesuchen

in dem bisherigen Umfang allgemein zu ermächtigen.

Für die Übersendung einer Abschrift Ihrer Weisung

an den Oberreichsanwalt bein Volksgerichtshof und die ange-

führten Generalstaatsanwälte wäre ich dankbar.

In Anbetracht der veränderten Verhältnisse habe ich

in der Annahme Ihres Einverständnisses von der Weiterlei-

tung Ihrer RV. von 27.August 1943, betreffend Behandlung

von Todesurteilssachen, - 4417 - IV a 4 1309 - an die Höhe-

ren Reichsjustizbehörden in Prag Abstand genommen.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Frank

54697



Anlage II.

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 7.September 1943.

für Böhmen und Mähren

II e Gen. d 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts in

Strafsachen aus dem Protekto-

rat Böhmen und Mähren.

- 2 Anlagen -

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor!

In nebenbezeichneter Angelegenheit habe ich die Meldung

des Oberstaatsanwalts Dr.Nisslein entgegengenommen, dass

Sie dem Inhalt des für den Reichsminister der Justiz be-

stimmten Schreibens grundsätzlich zustimmen, jedoch die förm-

liche Zeichnung von Schriftstücken dieser Art bis zu Ihrem

Amtsantritt nicht vorzunehmen gedenken und mit der Weiter-

verfolgung der Angelegenheit durch mich in Ihrer Vertretung

einverstanden sind. Ich habe demgemäss das in Abschrift an-

liegende Sehreiben an Reichsminister Dr.Thierack gerichtet

und gleichzeitig Abschrift hiervon Reichsminister Dr.Lammers

mit den ebenfalls in Durchschrift beigefügten Übersendungs-

schreiben zugeleitet.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Frank.

An

Herrn Reichsprotektor Dr.Frick

in

Ke mp fe n ha us e n .
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1. Zur Form: Es ist befremdend, dass der DStM, vor vollendete Tatsachen ge-

stellt werden sollte, während er seinerseits den RProt. vor Absendung des

Schreibens an RJM, um Einverständnis gebeten hatte.

2. Der vom RProt. angestrebte Geschäftsverkehr mit dem RJM. widerspricht in-

haltlich Ziff, IV der Führeranordnung vom 20, August 1943; zur Vorbereitung

der Vorschläge des DStM. für den RProt. gehört auch die Führung des Ge-

schäfts-, insbesondere des Schriftverkehrs mit anderen beteiligten Stel-

len, namentlich dem RJM.

3. Es wäre verfehlt, wenn zwei Stellen von Prag aus mit dem RM. in diesen

Dingen verhandeln würden. Dem DStM, könnte aber der unmittelbare Geschäfts-

verkehr niemals abgeschnitten werden, da es sich um politische Angelegen-

heiten handelt. Auch würde der doppelte Geschäftsverkehr im RJM. einen

recht eigenartigen Eindruck hervorrufen. Dabei ist hervorzuheben, dass

auch bislang - soweit seit Ende August l943 ein Geschäfteverkehr in Hoch-

verratssachen mit dem RJM. stattgefunden hat - dieser ausschliesslich mit

dem DStM. geführt worden ist. Im DStM, liegen auch - ehe die Gnadenvorgünge

einlangen - bereits Anklage- und Urteilsabschriften sowie etwaige Berichte

ssp taa

vor, Es würde zu einer völligen Unübersichtlichkeit führen, würde der bis-

lang einheitlich laufende Geschäftsverkehr durchbrochen.

4. Die- vom RProt. angestrebte Sachbehandlung dient nicht der Beschleunigung.

Vielmehr müssten - selbst wenn die Empfangnahme durch den RProt, eine for-

melle Angelegenheit wäre und die Akten sofort an das DStM. weitergegeben

würden - die Vorgänge, da es sich fast ausschliesslich um Verschlußsachen

handelt, zunächst unter Vahrung aller Förmlichkeiten im Büro des RProt.

eingetragen und dann gegen Quittungsleistung hierher abgegeben werden.

Schon mit dieser formalen Sachbehandlung ist erfshrungsgemäss ein erheb-

licher Zeitverlust verbunden.

5. Der RProt. ist mit der von hier in Aussicht genommenen Sachbehandlung auch

in Hochverratssachen durchaus einverstanden gewesen. Dem hiesigen Schrei-

ben an den RJM. (vgl. Anlage I) hat der RProt. in Kempfenhausen gegenüber

OStA. Dr. Nüßlein zugestimmt. Es ist ihm auch abschriftlich mit Schreiben

vom 7. September l943 unter Bestätigung seines gegenüber Dr. Nüßlein er-

klärten
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klärten Einverständnisses übersandt worden (vgl, Anlage II). Gegen

dieses Schreiben hat der RProt, keinerlei Einwendungen erhoben und da-

mit abermals die Richtigkeit der hiesigen Auffassung anerkannt.

6, Bei den seinerzeitigen mündlichen Besprechungen zwischen Ministerial-

direktor Dr. Vollert einerseits und den Ministerialräten Dr. Gies und

Krieser sowie OStA. Dr. Nüßlein anderseits über die Geschäftsbehand-

lung in Gnadensachen hat Dr. Vollert auch seinerseits ausdrücklich bei-

gepflichtet, dass "Schriftverkehr und ministerielle Prüfung" in den

dem RProt. zur Entschliessung vorzulegenden Gnadensachen beim DStM.

liegen müssten. Zum "Schriftverkehr" und zur "ministeriellen Früfy"

gehört aber zweifellos auch die Empfangsberechtigung hinsichtlich der

eingehenden Gnadenberichte, mögen diese unmittelbar von der nachge-

ordneten Gnadenbehörde hier eingehen oder über das RJl. geleitet werden.

7. Schliesslich wäre daran zu erinnern, dass der DStM, sich nachdrücklichst

für das Gnadenrecht des RProt. auch in den Hochverratssachen eingesetzt

hat und es wesentlich seinen Bemühungen zu danken ist, dass jetzt dem

RProt, das Gnadenrecht auch in diesen Strafsachen zusteht. Demgegenüber

müssen die nunmehrigen Versuche des RProt., den Geschäftsverkehr

zwischen DStM. und RJM. in diesen Gnadensachen zu unterbinden und sie

seinem Büro zuzuweisen, eigenartig empfunden werden.

8. Falls es zu einer Einigung zwischen RProt, und DStM. auf Grund der bou-

tigen Unterredung nicht kommt, wird der DStM, erklären, dass eine

"Keinungsverschiedenheit" über die Ausübung der Führeranbrdnung vom

20, August 1943 vorliegt und er demgemäss eine Führerentscheidung

einholen werde,

5469

hhoRn



Abteilung Justiz

Prag, den .

Februar 1944

II/1 - 4017

Urschriftlich mit den vervollständigten Nebenvorgängen

dem

Ministeramt

im

Hause

wieder zugeleitet.

Zur Zeit ist sonst nichts zu veranlassen.

Im Auftrag:,

M.Imipuni

$\y- 101j/q$
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Überstück für das Ministeramt.

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den

Februar 1944

für Böhmen und Nähren

//-Obergruppenführer

Karl Hermann F r a n k

Vermerk: Die Reinschrift ist am l0.2.1944

von der Abteilung Justiz zur Absendung ge-

II/1 - 4017

bracht.

sroauerg cer Bqn rta

in Strafsachen aus dem

Frotektorat Böhmen und Mähren.

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor!

Im Hinblick auf den von Herrn Reichsminister Dr. Lammers nun-

mehr mitgeteilten Erlass des Führers über die Ausübung des Gnaden-

rechts durch den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren vom 25. Januar

1944 beabsichtige ich, dem Reichsminister der Justiz mitzuteilen,

dass Ihre Entscheidung auch in den unter Ziff. 2 des Erlasses ange-

führten Fällen in meinem Ministerium vorbereitet wird und demgemäss

der Schriftverkehr auch in diesen Gnadensachen mit mir zu führen ist.

Ich darf bitten, mir Ihr Einverständnis zu bestätigen.

Heil Hitler!

Ihr

An

den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Herrn Reichsminister Dr. Frick

in

Prag
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Der Reichaminister und Chef

Berlin W 8, den 31. Januar 1944

der Reichokanzlei

Rk. 712 D

An

den Deutschen Staateminister für Böhmen und Mähren

Herrn SS-Obergruppenführer K.H. Frank

BrB

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts im Protektorat.

Auf das Schreiben vom 7. Januer 1944 - 1I/1 - 4017 -,

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Hiermit übersende ich Ihnen einen beglaubigten Lichtabzug des

 e  gd d d sede

protektor in Böhmen und Mähren vom 25. Januar 1944. Die Veröffentlichung

des Erlaeses im Reichsgesetsblatt werde ich veranlassen,

Der Erlass entspricht in allen wesentlichen Funkten Thren

Vorschlügen. Er weicht lediglich in folgenden - mehr technischen -

Eineelheiten von ihnen ab:

1.) Sie hatten den Vorschlag gemacht, die Ausübung des Gnadenrechts

      d  

halb des Protektoratsbegangen wurden, an das Einvernelmen des

Reichsprotektors dann zu knüpfen, wenn der Straftat oder dem

Schicksal des Titers politische Bedeutung für das Protektorat zu-

komnt, Der Reichsminister der Justiz hat hierzu bemerkt, dasg es

sich soweit nicht um die Ausübung des Gnadenrechts im Protektorat

handelt, dass er aber in derurtigen Fällen den Reichsprotektor

selbstveretändlich beteiligen werde. Der Führer hat sich diesem

Vorbringen des Reicheministers der Juetis nicht verschloseen, Bine

Ihrom Vorschlag entsprechonde Bestimmung ist daher inden Brlass

nicht aufgenommen worden. Jedoch habe ich dem Reichsminister dor

Juntiz im Auftrage des Führers in dem in Abschrift anliegonden

Sehreiben mitgeteilt, dass er, wie er bereits zugesichert hat, go-

halton
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halten ist, bei der Vorbereitung seiner Gnadenentscheidung in den

genennten Fellen den Reichsprotektor zu beteiligen.

2.) Die in Ihrem Vorsohlage unter Ziff. 4 enthaltene Verfahrensvorschrift

ist fortgelassen. Wenn bei Vorbereitwng einer vom Führer selbst zu

treffenden Gnadenentscheidung in aller Regel auch im Sinne Ihrés

Vorschleges zu verfahren ist, so muas es dooh dem Pührer überlassen

bleiben, im Einzelfelle cinmal ein anderes Verfahren einzuschlagen.

3.) Sie haben ferner den Vorschlag gemncht, in den Führererlass eine Be-

stimmung aufzunehmen, dass das erforderliche Einvernelmen awischen

     d  

herzustellen ist, in denen nach der Thnen durch mein Schreiben vom

Führers zur Beschleunigung der Entsh eidung über die Vollotreckung

-  o  o  o

denfrage nicht eingeholt zu werden braucht. Es entspricht dem Wil-

len des Führers, dass im Sinne dieses Vorschleges verfahren wird.

Anwendung findet, sowohl vom Reichsprotektor das nach Nr. 2 des

Führererlasses erforderliche Einvernehmen mit dem Reichsminister

der Justiz herzustellen, als auch vom Reicheminister der Justiz die

Beteiligung des Reichsprotektore bei den Gnadenentscheidungen in

Sachen, die politische Bedeutung für das Protektarat besitzen

 d d     

ist in diesem Sinne, wie aus der Anlage ersichtlich, verstündigt.

Diese Vorschrift in den Pührererlass aufzunehmen, erschien

lediglich deshalb nicht angebracht, weil der Führererlass im

 d      

lichten Erlass eine Verweisung auf eine interne nicht veröffentlich-

te Verwaltungsanordnung von Überdies vorübergehender Geltungsdauer

untunlich ist.

Dem Reichaprotektor in Böhmen und Mghren habe ich gleichfalls

Photokopie des Führererlasses zugeleitet-wnd ihn entsprechend den

obigen Ausführungen verstlndigt.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Dr. Lammers
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Abschrift.

Beglaubigte Photokopie

ErlaB des Führers

Bnqnn

des Gnadenrechts

durch den Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren.

Vom 25. Januar 1944.

-

Die dem Reichsprotektor in Böhmen und Mähren nach meiner

Anordnung vom 20. August 1943 in Strafsachen, die nicht zur Zustän-

digkeit der Militär- sowie der //- und Polizeigerichtsbarkeit ge-

hören, obliegende Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungsrechts

vollzieht sich in Gemäßheit der nachstehenden Bestimmungen.

1.

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren übt das Gnaden-

und Niederschlagungerecht in allen Strafsachen aus, für die im ersten

Rechtszuge ein deutsches Gericht mit Sitz im Protektorat zuständig

ist.

2.

In Strafsachen, für die in Ausübung der deutschen Gerichts-

barkeit im Protektorat das Reichsgericht im ersten Rechtszuge, der

Volksgerichtshof oder an dessen Stelle ein Oberlandesgericht zustän-

dig ist, wird das Gnaden- und Niederschlagungsrecht vom Reichsprotek-

tor in Böhmen und Mähren im Einvernehmen mit dem Reicheminister der

Justiz ausgeübt.

Ist dieses Einvernehmen nicht zu erzielen, so ist durch den

Reichsminister und Chef der Reichskanzlei meine Entscheidung herbei-

zuführen.

3±
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3.

Ich behalte mir vor, in einzelnen Fällen selbst zu ent-

scheiden.

Pührer-Hauptquartier, den 25. Januer 1944.

Der Führer

gez. Adolf Hitler

Der Reichsminister und Chef

der Reichskanzlei

( Großes Reichssiegel)

gez. Dr. Lammers

54690



Abschrift zu RK. 712 D

Der Reichaminister wnd Chef

Feldquartier, den 31.Januar 1944.

der Reichskanzlei

RK. 712 D

wy

den Reiehsminiater der Justiz

Rerrn Dr. Thieraok

Betriffti Ausübung des Gnadenrechts im Protektorat.

Auf das Schreiben vom 17.Dezember 1943 - 4253 IV a 4.18o2 -.

3

N

Sehr verehrter Herr Dr.Thersck!

Hiermit übersende ich Ihnen einen beglaubigten Lichtaizug

des Führererlasses über die Ausübung des Gnadenrechts durch den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren vom 25.Januar 1944. Die Ver-

öffentlichung des E lasses im Reichagesetzblatt werde ioh veran-

lassen.

Ich habe dem Pührer bei meinen Vortreg, der der Voliziehung

-   t e T ' t 

aung entsprach hinsichtlieh der in Ziff. 2 des Erlasses geregelten

Frage Ihrem Vorschlag, die andere Fassung legte die Ausübung des

Önadenreohts auch in diesen Fällen in die Hand des Reichsprotk-

tors. Der Pührer hat sich, wie ieh dem Erlass su entnehmen bitte,

für die letztgenannte Fasaung entechieden. lassgebend war hierbei

für den Führer vor allen die Erwägung, dass des Gnadenrecht in

allen Protektoratsstrafsachen in einer Hand konzentriert sein

milsse, un die politischen Mögllchkeiten, die sich aus der Ausübung

des Gnadenrechts ergeben, voll ausnützen zu können.

Auf der anderen Seite hat der Führer den Vorsohlag dee

p d d st os p so

lühren nicht genehm gehalten, nach den Ihre Gnadenentscheidung

bei Straftaten ausderhalb des Protektorats an das Einvernehmen

des Reichaprotektors geknüpft sein sollte, wenn der Straftat oder

dem Schicksal des Täters politische Bedeutung für das Protektorat

zukommt. Ieh darf Ihnen jedoch den Wunsch des Führers übermitteln,

Sie
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Sie öchten, den Ausführungen Ihres Schreibens vom 17.Desem-

ber 1943 entaprechend, bei der Vorbereitung Ihrer Gnadenent-

scheidung in derartigen Fallen den Reichsprotektor beteili-

*ue9

Die Beteiligung des Reichsprotektors soll auch in

-den Pallen erfolgen, in denen nach der durch mein Schreiben

von 17.Auguat 1943 - Rk-9541 B - mitgeteilten Anordnung des

Filhrers zur Besehleunigung der Entscheidung über die Volletrek-

kung von Tolesurteilen die Stellunguahme anderer Dienstatellen

an sich nicht eingeholt su werden braucht. Andererseits ist

auch der Reichsprotektor gehalten, bei seinen Gnndenentschei-

dungen gemäss Nr. 2 Abs.1 des Erlasses das Einvernehmen ait

Fuhrere zum Gegenstand hat.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Dr.Lammers.



II/1 - 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechte

in Strafsachan avs dem

Protektorat Böhmen und Mlhran.

Die Zustündigkeit für Gnadenentscheidungen in Strafsachen

-   d  t d p   m 

 d p oo      

richtung des Deutschen Staatemdnisteriums ergangenen Pührerazordnung

in den vom Vollsgerichtshof und den Oberlandesgeriehten Breslau, Dres-

den und Leltmerits abgeurteilton Pellen aus dem Protektorat Böhmen und

Mihren noch umstritten, Der Reichsminister der Justis weigert sich, in-

soweit seine Zustündigkeit aufzugeben. Er hat auf der anderen Seite

aber auch seitdem weder den Reichsprotektor noch den Deutschen Staats-

minister beteiligt, sodess seit Anfang September l943 in nioht weniger

2605.

als 265 Todesurteilssschen Gnadenentscheiddgggn ohne hiesige Beteilf-

gung ergangen sind. In der Polgezeit wurde vor tsier aus auf Vorsohlag

des Reichsministers Lammers einem Kompromiss zugestimmt, der im wesent-

lichen dahin geht, dass der Reicheprotaktor im Einvernehmen mit dem

a.m $

Reicheminister der Juatiz entscheiden soll, wenn die Straftat im Pro-

tektorat begangen iet, dagegen dem Reicheminister der Juatiz im Einver-

6 aipfe B

nehmen mit dem Reichsprotektor die Entechliessung verbleiben soll, wenn

die Straftat ausserhalb des Protektorats begangen ist, ihr jedoch poli-

tische Bedeutung für das Frotektorat zukommt. Dieser Kompromies sollte

von Reichaminister Lammere an Eand eines Erlassentwurfs dem Pührer zur

Entscheidung unterbreitet werden.

Beschleunigte Entscheidung ist geboten:

1. mit Rüicksicht auf die erhebliche politische Bedeutung gerade

 p -o)  des

2. mit Rücksioht darauf, daos infolge des Hinzögerme der Ange-

legesheit Reichsprotektor und Deutscher Staateminister in eine

eigenartige Lage gegenüber den in Detracht komsenden Justiz-

behürden und der Üffentliohkeit kommen, der diese Keinungs-

verschiedenheit auf die Dauer nicht verborgen geblieben ist.
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Prag, den

Januar 1944

11/1 - 4017

An

NnIS

das Ministeramt

Eing.:

8. JAN. 1944

im

Hause

Betrifft: Augübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Zu: IV J 101/43.

Im Anschluas an mein Schreiben vom

22. Dezember 1943 - I1/1 - 4017 -

- 2 Anlagen -

Als Anlagen übersende ich Abschrift des Schreibens

des Büros des Reichsprotektors vom 23. Dezember 1943 sowie des

hiesigen Schreibens an den Reichsminister und Chef der Reichskaum-

lei vom heutigen Tage zur Vervollständigung der dortigen Nebenvor-

gänge,

Der dem Sehreiben an den Reichsminister und Chef der

   q  n  (

Ministeramt bereits mit dem Schreiben vom 22. Dezember abschrift-

lich mitgeteilt worden.

2.

hih

tin bry ang

701

49

St.M.Ty-101h/43



Abschrift.

Der Deutsche Staataminister

für Böhmen und Mähren

Prag, den

7.

Januar 1944

cordan8teg-/

e  d  

II/1 = 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aue dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Auf das Sehreiben vom 7. Dezember 1943

- Mk. 12390 D -

Anlage: 1 Enteurf (doppelt)

Sehr verehrter Herr Reichsminieter!

In Übereinstimmung mit der Auffassung des Herrn Reiche-

protektors Dr. Frick übersende ich wunschgemäss als Anlage den

Entwurf eines Erlasses des Führers über die Ausübung des Gnaden-

rechts in Strafsachen aus dem Protektorat Böhmen und Kähren, der

in enger Anlehnung an Ihre Vorschläge vom 8. Oktober 1943 - Rk.

10744 D - ausgearbeitet ist. Die Form des "Erlasses" scheint mir

deshalb angezeigt, weil bei der für das übrige Reichsgebiet gel-

tenden allgemeinen Regelung vom 1. Februar 1935 (RGBl. 1 S. 74),

bei den für die Ausübung des Gnadenrechts in den besetsten polni-

schen Gebieten erlassenen Vorschriften vom 30. Januar 1940 (RGBl.

I S. 399) und bei den von Ihnen gegengezeichneten nicht veröffent-

lichten Bestimmungen über die Ausübung des Gnadenrechts im Elsass,

in Lothringen und in Luxemburg vom 29. Mai 1941 - Rk. 6673 B 11 -

die gleiche Form gewählt worden ist.

Dass die Herstellung des Einvernehmens in den Fallen 2a)

und 2b) des Entwurfs bei dem einselnen Gnadenakt auch Eusserlich

in der üblichen Weise sum Ausdruck gelangen muss, halte ich für

selbstverständlich, sodass es einer Hervorhebung dieser Notwendig-

keit im Führererlass selbst nicht bedürfen wird.

uy

Herrn Reichsminiater und Chef

der Reichskanslei Dr, Lammers

in

Berlinve

Voßstraße 6
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Vorsorglich darf ich schon jetst um Mitteilung bitten,

ob Vorlagen an den Führer nach Ziff. 4 des Bntwurts über Sie

oder über den Herrn Staatsminieter und Chef der Präsidialkanelei

su erfolgen haben.

gez. Frank.
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Abschrift.

Büro des Reichsprotektors

z.Zt. Berlin, den 23.12.43.

in Böhmen und Kähren.

Deutschen Staateminister

für Böhmen und Mähren

in Prag

Zu Nr. 1I/1 - 4017

Betr.: Aueübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus den

Protektorat Böhmen und Mähren.

Der Herr Reichsprotektor ist mit der Fassung des mit

Schreiben vom 20.12.1943 übersandten Erlaßentwurfs des

Führers über die Ausübung des Gnadenrechts in Strafsachen

aus dem Protektorat Böhmen und Mähren einverstanden.

ges. Dr. V o l le r t

Mnisterialdirekter.
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Abteilung Justin
Prag, den
Desember 1943
■I/1 - 4017
ay
a
das Ministerant
im
23. DEZ. 1943
Hauge
Betrifft: Ausübung des Gnadenreehte
in Strafsachen aus dem
Protektorat Böhmen und Mähren.
Zu: IV J 101/43.
Im Ansehluss an mein Schroiben vom
12. November 1943 - 1I o Gen à 4017 -
- 2 Anlagen -
Als Anlagen übersende ich Abschrift des hiesigen Schrei-
bens an den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren vom 20. Dezember
1943 nebst 1 Beilage (Entwurf) zur Vervolletändigung der dortigen
Nebenvorgünge.
Im Auftrag:
A. hh
St.M.1J-107f43
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Der Deutsche Stastsminister

Prag, den

20.

Dezember 1943

für Böhmen und Kähren,

11/1 = 4017

An den

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Betrifft:

Ausübung des Gnaden-

in

rechts in Strafsachen

aus dem Frotektorat

PEBE

Böhmen und üghren.

-1 Anlage -

241

Herr Reicheminister Dr. Lammers het mir mit Sehreibon

vom 7. Desember 1943 - Rk. 1239o D - mitgeteilt, daeo er nunmehr

die Entseheidung des Führers über die Streitpunkte in der Weise

herbeisuführen beabsichtige, daas er sowohl einen hiesigen als auch

einen Enteurf des Reichsministere der Justis dem Führer unterbreiten

wolle. Er hat mich gebeten, ihm den hiesigen Entwurf nach Abstimmung

mit Ihnen suzuleiten.

Ieh habe demgemtes den anliegenden Entwurf ausarbeiten

lassen und bitte, sieh mit der Faseung auch Ihrerseita einverstanden

zu erklären, damit ieh baldmögliehst dem Funsehe des Herrn Reichs-

ministers Dr. Lemmers entspreehen kann. Ieh werde bei dieser Gelegen-

heit susätslieh betonen, dass die Herstellung des Eirvernehmenn in

den Fallen 2a) und 2b) bei dem einzelnen Gnadenakt aueh Eusserlich

in der übliehen Weise sum Ausdruek kommen muss. Ferner werde ieh um

Klaretellung bitten, ob die Vorlagen en den Führer naeh Ziff. 4

über den Reichnminister und Chef der Reichskanzlei oder über den

Stastaminister und Chef der Präsidialkanzlei zu erfolgen baben.

Grundaßtalieh erfolgt bekauntlich der Sehriftverkehr in Gnadensachen

swischen dem Reieheminieter der Justie und dem Führer Über den

Stastsminister und Chef der Präsidialkanslei.

gez. Frank.



Entwurf

$+}$

Erlass des Pührers

über die Ausübung des Gnadenreehts in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Vom …………194.

Über die Ausübung des Gnaden- wnd Niedersehlagungereehts in

Strafsachen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren, soweit es sich nicht

um Szehen der Kilitär- und der //- und Polizeigeriehtsbarkeit hendelt,

bestimme ichs

1. Der Reiehsprotektor in Böhmen und Mähren übt das Gnaden-

und Niedersehlagungsreeht in allen Strafsachen aus, die zur Zuständig-

keit der deutschen Geriehte mit dem Sitz im Protektorat gehören.

2. In Strafsacher, die zur Zuständigkeit des Volksgerichtshofs

oder der Oberlandesgerichte Breslau, Dresden und Leitmeritz gehören,

wird das Gnaden- und Niedersehlagungerecht wie folgt ausgeübt:

a) vom Reichsprotektor in Böhmen und Mähren im Einvernehmen

mit dem Reichsminister der Justis, wenn die Straftat im

Protektorat begangen ist;

b) vom Reiehsminister der Justis im Einvernehmen mit dem Reiehs-

protektor in Böhmen und Mähren, wenn die Straftat ausser-

halb des Protektorats begangen ist und dieser Straftat oder

dem Sehieksal des Täters politisehe Bedeutung für das Pro-

tektorat zukomnt;

)von mir, wenn das nach Buehst. a) und b) notwendige Einver-

nahmen zwisehen Reiehsprotektor und Reiehsminister der Ju-

stis nicht zu ersielen iet.

3. Ieh behalte mir vor, in einzelnen Pallen selbst zu ent-

seheiden.

4. Die Vorbereitung meiner Entsehliessung (Ziff. 2e) und 3)

liegt dem Reichsprotektor, der sieh dabei des Deutsehen Stästaministeriums

für Böhmen und Mähren bedient,und in den unter 2b) angeführten Fellen

dem Reicheminister der Justiz ob.

4. Das nach 2a) und 2b) erforderliche Einvernehmen ist auch

in den Fällen herzustellen, in denen naeh meiner im Sehreiben des Reiehs-

ministers
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ministers und Chefs der Reiehskanzlei vom 17. August 1943 - Rk.

9541 E - mitgeteilten Anordnung die Stellungnahme anderer Dienst-

stellen zur Gnadenfrage nicht eingeholt su werden braueht.

............., den .............. 1944.

Der Fihrer.

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
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7g.:

12 DEZ. 1943

Der Reichsminister und Chef

Berlin W8, den 7. Dezember 1943

Voßstraße 6

der Reichskanzlei

Cee 

Rk. 12390 D

Postsandungen sind ausnahmalos

die Anschrift in Berlin zu richten

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn #-Obergruppenführer K. H. F r a n k

in P r ag

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechtes durch den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Zum Schreiben vom 11. November 1943 - IIc Gen d 4017 -.

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Nachdem die Auffassungen aller Beteiligten über die nähere

Regelung des Gnadenrechts des Reichsprotektors in Böhmen und Mäh-

ren geklärt sind, werde ich nunmehr baldigst die Entscheidung des

Führers herbeiführen. Es wäre mir erwünscht, dem Führer dabei so-

gleich eine endgültig formulierte Verordnung zur Vollziehung unter-

breiten zu können. Ich wäre Ihnen daher verbunden, wenn Sie einen

Entwurf für diese Verordnung, der dem von Ihnen vertretenen und von

dem Herrn Reichsprotektor in jeder Hinsicht geteilten Standpunkt

entspricht, ausarbeiten, mit dem Herrn Reichsprotektor abstimmen

und mir sodann baldigst zukommen lassen würden.

Den Herrn Reichsminister der Justiz habe ich gleichfalls ge-

beten, mir einen seiner Auffassung entsprechenden Verordnungs-Ent-

wurf zur Verfügung zu stellen, so daß der Führer, je nachdem, wie

er sich entscheidet, den einen oder den anderen Entwurf sogleich

vollziehen kann.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

A

$\y}101/4q
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Abteilung Justiz

Prag, den /2 November 1943

II c Gen d 4017

aa

An

12. NOV. 1943

das Ministeramt

im

Hause

Betrifft: Aueübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen wnd Mähren.

Zu: IV J 101/43.

- 5 Anlagen -

Als Anlagen übersende ich Abschriften

a) dee Schreibens des Reicheministers und Chefs der Reichskanzlei

an den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mühren vom 3. No-

vember 1943 - Rk. 11812 D -,

b) des Schreibens des Reicheministers der Justiz an Reichsminister

Dr. Lammers vom 21. 0ktober 1943 - 4253 - IV a 1544/43 -,

c) des Schreibens des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Müh-

ren an Reichsminister Dr. Lammers vom 11. November 1943 - II c

Gen d 4017 -,

d) des Schreibens des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mäh-

ren an den Reichsprotektor in Böhmen und Mhren vom ll, November

1943 - II e Gen d 4017 -,

e) eines im Deutschen Staatsministerium für Böhmen und Mühren gefer-

Aa

tigten Entwurfs für den Reichsprotektor, der dem Schreiben des

Deutschen Staatsministers an den Reichsprotektor vom ll, Novem-

ber 1943 beigefügt worden ist,

zum Verbleib bei den dortiger Nebenvorglingen.

951 97, 93.

Zur Zeit ist weiter nichts zu veranlassen.

Im Auftrag:

! lili

St.M.TJ-101 d/43



Abschrift.

Der Reichsminister und Chef

Berlin W 8, den 3. Rovember 1943

der Reichskanzlei

Voßstrasse 6 z.Zt. Feldquartier

Rk. 11812 D

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn K. H. F ra n k

Pra

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts durch den

Reichsprotektor in Böhmen und Mühren

Sehr verehrter Herr Staateminister!

Im Anschluss' an mein Schreiben vom 8. Oktober d.J. - Rk, lo744 D -

Übersende igh anbei Abschrift der Stellungnahme des Herrn Reichsmini-

   s       

Reichoprotektor in Böhmen und Mähren.

Pür eine Ausserung dazu wälre ich dankbar.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez, Dr. Lammers.
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Abschrift zu Ik. ll8l2 D

Der Reichaminiater der Justiz

Berlin W 8, den 21. Oktober 194

4253 - 3V a 1544.43

Wilhelmetzasse 65

An

den Reichsminister und Chef der Heichskanslei

Hermn Dr. L a m m e r s

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts in Strafeachen

aus dergrotektorat

Auf das Schreiben vom 8. Oltober 1943 - Rk. l0744 D -,

Sehr verehrter Herr Dr. Lammers!

Der beabsichtigten Kegelung kann ich nicht in vollem Umfange zu-

stimmen,

Zu l): Zur Zrzielung einer einheitlichen Gnadenpraxis im gesamten

Reichsgebiet wEre es richtiger, in dllen Strafsachen gegen Deutsche meine

Beteiligung vorzusehen. Eine solche Anhürung muss jedoch zu einer erheb-

lichen Belastung des Geschiftsganges und zu unorwünschten Verzögerwmgen

des Verfahrens führen, Für die Dauer des Krieges will ich daher insoweit

auf eine Beteiligung verzichten, Dabei gehe ich als selbatveretändlich da-

von aus, dass der Reichoprotektor vor der Entscheidung von grundsltslichen

Fragen, die für das gesamte Beichsgebiet einheitlich gelüst werden müssen,

Zu 2): Der Volksgerichtshof und die an seiner Stelle urteilenden Ober-

landesgerichte, unterstehen meiner Dienstaufsicht. Sie haben besonders im

Kriege wichtigste Aufgaben zu erfullen, die nur zu lösen sind, wenn die

Rechtsprechung dieser Gerichte nach einheitlichen Gesichtspunkten ausge-

richtet und gelenkt wird, Dazu gehört eine einheitliche Gnadenpraxis, Ich

muss daher unter allen Umatünden daran festhalten, dass das Gnadenrecht

in diesen Sachen von mir als der Stelle ausgeübt wird, welche die genann-

ten Gerichte und ihre Rechtsprechung leitet.

Straftaten, die im Protektorat begangen sind, können hiervon nicht

s 2 dop e d dop S tp nd  

urteilenden Gerichts, nicht der Tatort entscheidend. Ee fat deshalb nie-

mals besweifelt wordon, daes mir die Ghadenentscheidung Über Auslandstaten

zuoteht, die von deutechen Gerichten geahndet worden sind, Eine Sonder-

regolung
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regelung für im Protektorat verübte Straftaten ist aber auch unsweck-

mlissig. Sie muse bei den sahlreichen strafbaren Bandlungen, die sowohl

im Protektorat wie im übrigen Reichsgebiet begangen werden, zu Schwie-

rigkeiten und Verzögerungen führen.

Soweit wesentliche Belange des Protektorats berührt werden, bin

ich bereit, das Einvernehmen mit dem Reichsprotekter herzustellen.

o p  4  S  

würe es erwünscht, wann der Reichaproteltor wenigstene für die Dauer

des Krieges sein Einvernehmen für bestimmte Gnadenentsohliessungen

allgemein erklären könnte. Das Mähere hierüber wird indessen wmittel-

baren Verhandlungen der beteiligten Stellen überlassen werden können.

Ich sohlage hiernuch folgende Regelung vor:

1) Der Neichsprotektor übt bis auf weiteres das Gnaden- und lieder-

schlagungsrecht in allen Strafsachen der deutschen Gerichte im

Protektorat allein aus.

2) In Strafsachen des Volkegerichtshofs und der Oberlandesgerichte

in Bresleu, Dresden und Leitmeritz übt der Reichsminister der

Justiz das Gnaden- und Niederschlagungerecht im Einvernehmen

mit dem Reichsprotektor aus, wenn

a) die Straftat im Protektorat begangen ist oder

b) die Straftat oder das Behicksal des Titers grundsEtzliche

politische Bedeutung für das Protektorat besitzen.

Das hiernach erforderliche Einvernehmen wird auch in den Fällen

hergestellt, in denen nach der im Sehreiben des Reichsministers und

Chefs der Reichskanzlei vom 17.8.1943 - Rk. 954l E - mitgeteilten An-

ordnung des Führers die Stellungnchme anderer Dienststellen zur Gna-

denfrege nicht eingeholt zu werden braucht.

Ist das Einvernehmen nicht zu erzielen, so führt der Reichsmi-

nister der Justiz die Entscheidung des Führers herbei.

Heil Hitler!

Ihr

Behr ergebener

gee, Thierack
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Der Deutsche Staatsminister

Prag, den

11.

November 1943

für Böhmen und Mähren

/-Obergruppenführer

Karl Hermann F r a n k

II e Gen d 4017

Betrifrt: Ausübung des Gnadenrechts

durch den Reichsprotektor

in Böhmen und Kähren.

Auf das Schreiben vom 3. November 1943

-Rk 11812 D -

Sehr verehrter Nerr Reichsminister!

Mit den Ausfthrungen des Reicheministers der Justis vom

21. 0ktober 1943 - 4253 IV a 1544/43 - vermag ich mich nicht einver-

standen zu erklären, Eine Zuständigkeiteverteilung im Sinne seiner

Gnadenrechts in Strafsachen aus dem Protektorat Bühmen und Mähren auf

den Reichsprotektor und den damit verfolgten Abeichten nicht gerecht.

Insbesondere erscheint es mir aus grundsätslichen Erwägungen durchaus

verfehlt, in irgendeinem Punkte eine "bis auf weiteres" - also etwa

für die Dauèr des Krieges - geltende Regelung zu treffen, da eine

derartige Lösung die an keine Einschränkung geknüpfte Übertragung des

Gnadenrechts durch den Führer zu einer Vereinfachunge- oder Notmass-

nahme herabdrüeken und damit zweifellos sowohl das Ansehen des Herrn

Reichsprotektors als auch mittelbar das Gewicht meiner Einflussnahme

in den Augen beteiligter Dienststellen und euch - nach meinen bisheri-

gen Erfahrungen - der Verteidiger und damit der Öffentlichkeit mindern

würde,Im einzelnen darf ich folgendes bemerkent

An

denHerrn Reicheminister und Chef

der Reichskanslei Dr, Lammers

in

BAUTX8

Voßstraße 6
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I. Einsichtlich der von den deutschen Gerichten mit dem Sits in Frotek-

torat abseurteilten Falles

In diesen Fallen halte ich eine Beteiligung des Reichs-

-        

zeigt, wobei es angesichts der bereits erfolgten Übertragung des

Gnadenrechts eines "Verzichts" des Reichsministers der Justis

nicht bedarf. Soweit mit einem Gnadenfall die Entscheidung einer

grundsätzlichen Frage, die für das Gebiet des Grosedeutschen Rei-

ches einheitlich gelöst werden muss, verbunden sein sollte, bin ich

gern bereit, dem Reichsminister der Justis Gelegenheit zur 3-

lungnahme zu geben und - wenn nur immer möglich - seine Auffassung

su berückaichtigen, ehe ich meinen Gnadenvorsehlag dem Heren

Reichsprotektor unterbreite, Im übrigen möchte ich bei dieer Ge-

legenheit zur Vermeidung von Missverständniasen betonen, dass es

das selbstverständliche Bestreben meines Ministeriums ist, bei

der Vorbereitung der Gnadenentscheidung die im übrigen Reichsge-

biet bestehende Gnadenpraxis zu berückeichtigen. Die bisherige

Gnadenpraxis des Reichsministers der Juetis ist hier bekannt; auch

könnte dem Reichsminister der Justiz anheimgestellt werden, mir

künftige grundsätzliche Änderungen seiner Gnadenpraxis mitzuteilen.

Umgekehrt bin ich bereit, dem Reichominister der Justiz wichtigere

 egded  g dd

jenigen in Todesurteilssachen « nachrichtlich zwr Kenntnis

bringen.

II. Hinsichtlich der vom Volksserichtshof und den Oberlandeseerichten Bres-

lau, Dresden und Leitmeritz abgeurteilten Falle aus dem Protektorats

Die Zuständigkeit des Volksgerichtshofs zur Aburteilung

von Strafsnchen aus dom Protektorat beruht auf § 1 Abs. 2 der Ver-

ordnung über die deutsche Gerichtsbarkeit im Protektorat Bühmen

51675

und Mähren vom 14, April 1939 (RGBl. I 5. 752). Danach wird die

deutsche Gerichtsbarkeit im Protektorat ausser von den mit dem

Sits im Protektorat errichteten deutschen Gerichten u.a. ach vom

Volksgerichtshof ausgeübt. Es wire zweifellos bei Errichtung der

deutschen Gerichtsorganisation in Böhmen und Mähren möglich gewe-

sen, die Zuständigkeiten des Volksgerichtshofs einem besorderen

Gericht
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Gericht im Protektorat su übertrsgen oder einen besonderen Senat

des Volksgerichtshofs ait dem Sits in Protektorat einsurichten, ein

Plan, der von Herrn Reichsminister Dr. Thierack in früherer Zeit

dem gefallenen //-Obergruppenführer Neydrich gegenüber selbst ein-

mal unterbreitet worden ist. Wenn von einer derartigen - an sich

keineewegs unzweckmlisaigen - Maoanghme Abotand genommon worden ist,

so insbesondere deshalb, weil im Irotektorat der nötige laftraum

paoe a  o

Ähnliches gilt hinsichtlich der Zuständigkeit der Oberlan-

desgerichte Breslau, Dresden und Leitmeritz. Die Übertragung von

Hoch- und Landesverratssachen "minderer Bedeutung" - es wird übri-

gens gelegentlich auch von ibnen auf Todesstrafe erkannt - auf die-

se Oberlandesgerichte beruht suf § 5 der Zuständigkeiteverordnung

von 21. Februar 1940 (RoBl. I S. 405) in Verbindung mit der im Ein-

vernehmen mit dem Reicheprotektor ergangenen AV. des RJll. vom 7.

Juli 194l (Deutsche Justiz 3. 762). Es hitte anstelle der Oberlan-

desgerichte Breslau, Dresden und Leitmerits ebenso das Deutsche

Oberlandesgericht in Prag treten können. Rine derartige Regelung

hätte übrigens den Vorteil gehabt, dass die beteiligten Richter

die besonderen Verhältnisse im Protektorat aus persönlicher Anschau-

ung kennen würden, Auch hier sind die angeführten Oberlandesgerich-

te unter Übergehung des Deutschen Oberlandesgerichts in Prag vor-

nehmlich deshalb bestimmt worden, weil der nötige Haftraum im Pro-

tektorat nicht zur Verfügung stand und auch aus allgeneinen Sicher-

heitsgründen eine derartige Nenge von politischen Haftlingen inner-

halb des Protektorats nicht erwünscht schien.

Es erscheint mir daher nicht wohl angängig, aus dem Um-

stande, dass diese Gerichte mit dem Sits ausserhalb Böhmens und

Mährene in Strafsachen aus dem Protektorat hauptstlehlich aus tech-

nischen Erwigungen (Naftraun- und Sicherheitsgründe) tltig werdon,

entscheidende Rückschlüsse auf die Zuständigkeit in Gnadensachen

su siehen. Nur im Interesse einer beschleunigten Bereinigung der

Angelegenheit habe ich mich mit dem von Ihnen, sehr verehrter Herr

Reichaminister, gemachten Verschlage einverstanden erklert, obwohl

m.S. kraft best-hender Führerentscheidung dem Reichoprotaktor be-

reite
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reits jetst das Cuaderrecht auch in diesen Strafsachen in vollem

Unfange zusteht und die seit dieser Übertrsgung vom leichsminister

der Justis einseitig ausgesprochenen Gnadenentscheidungen nicht

    d  d  dee d

doch dem Rerrn Reichsprotektor keine Zugeständnisse zu empfehlen.

   p o   

ten abgeurteilten Strafsachen aus dem Protektorat sind politisch

von besonderer Bedeutung. Um so weniger kann ich auf meine politi-

sche Einflussnahme verzichten, die nur bei fürmlicher Zustäind keit

des Reichsprotektors ausreichend gewährleistet ist.

Dass der Vergleich des Reichsministers der Juatis swischen

den Strafsachen aus dem Protektorat, hinsichtlich derer der Führer

eine Sonderübertrsgung vorgenommen hat, und den Aunlandstaten, in

denen die llgemeine Zustindigkeit des Reicheministers der Justis

besteht, nicht zutrifft, bedarf m,l. keiner ntheren Krörterug*

Ich bitte demnach, es bei Ihrem mit Sehreiben vom S. Okto-

ber 1943 - Mk. lo744 D - unter Ziff. 2) mitgeteilten Vorechlage su

belassen. Dabei wire noch folgendes vorsusehens

a) Die Eerstellung des Einvernehmons komnt dadureh f rm-

lich zum Ausdruck, dass die Gnadenentscheidungen des Roichsprotek-

tors (Falle nach Ziff. 2 a Ihres Vorschlages) im "Einvernehnen rit

   p  d dt 

Reichaministers der Justis (Fulle nach Ziff. 2 b Ihreg Vorschlages)

vom Reichsminister der Justiz"im Sinvernehmen mit dem Reichspro-

tektor in Böhmen wnd Mähren" getroffen werden.

b) Ist in diesen Fellen ein Einvernehmen nicht zu ersie-

len, so führt die federführende Stelle, also entmeder der Reichs-

protektor (Ziff. 2 a) oder der Reichsminister dex Justiz (Ziff. 2 b)

54671

die Entscheidung des Führere herbei, mobei jeweils auch die gegen-

teilige Auffassung der anderen Stelle darsulegen ist. Be wird

selbstverständlich mein Bestreben sein, und ich darf arnehmen, dass

sich die Bemühungen des Herrn Reichaprotektore und des Herrn Reichs-

minieters der Justis in gleicher lichtung bewegen werden, die Zahl

der
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der aus diesem Grunde dem Führer zu unterbreitenden Gnadensachen

auf ausgesprochene Sonderfßlle zu beschränken.

e) Soweit das Gnadenrecht dem Reichsprotektor nach Ziff.

2 a Ihres Vorschlages zusteht oder soweit das Einvernehmen des

Reichsprotektors nach Ziff. 2 b herzustellen ist, werde ich dem

Herrn Reicheprotektor vorschlagen, dass die dem Oberreichsanwalt

bein Volksgerichtshof und den Generalstaatsenwälten bei den Ober-

landesgerichten in Breslau, Dresden und Leitmeritz auf Grund all-

gemeiner Ermächtigung bereits jetzt zustehenden Gnadenbefugnisse

aufrecht erhalten bleiben. Ich bin auch einer Erweiterung dieser.

Befugnisse, insbesondere zur Gewährung von bedingten Aussetzungen

von Reststrafen nicht abgeneigt. Eine allgemeine Erklärung des

Einvernehmens für bestimmte Gnadenentschliessungen des Reichemini-

sters der Justiz während der Kriegsdauer durch den Reichsprotektor

(denkbar für Falle nach Ziff. 2 b Ihres Vorschlages) käme m.E.

in gleichem Umfange in Betracht, wie der Reichsminister der Ju-

stiz eine allgemeine Erklärung seines Einvernehmens für Gnadenent-

schliessungen des Reichsprotektors (Ziff. 2 a Ihres Vorschlages)

abzugeben bereit ist, Dass auch in diesen Fallen die erfolgten

Gnadenentschliessungen gegenseitig mitgeteilt werden, halte ich

für selbstveretändlich.

Dem Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mühren habe ich

meine varstehend niedergelegte Auffassung zur Kenntnis gebracht.

Mit verbindlichem Danke für Ihre Bemühungen in dieser Angelegenheit

und Heil Ritler!

bin ich Ihr sehr ergebener

gez. Frank



Abschrift.

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den

11.

November 1943

für Böhmen und Mähren.

II e Gen d 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachon aus den

Protektorat Böhmen und Mähren.

Im Anachluss an mein Schreiben vom

4. November 1943 - 11 e Gen d 4017 -

q 

1 Entwurf.

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor!

Ich darf wohl davon ausgehen, dass Sie an Herrn Reichs-

minister Dr. lammers im Sinne des Ihnen an 4. November 1943 mit-

geteilten Entwurfs herangetreten sind. Inswischen hat Horr Reichg-

minister Dr. Lemmers mit Schreiben vom 3. November l943 - Rk.

ll8l2 D - mir mit der Bitte um Ausserung Abschrift eines Sehreibens

des Reicheministers der Justiz vom 21. Oktober 1943 - 4253 - IV a

1544/43 - übersandt. Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass

Ihnen ein gleiches Schreiben zugegangen ist. K.E. ist es nicht gut

möglich, dem Reichsninister der Justis gegenüber Zugeständnisse

über den sowohl von Ihnen als von mir angenommenen Vorschlag des

Reicheministers Dr. Lommers hinaus einzurlumen. Die Übertragung

des Gnadenrechte in Strafsachen aus dem Protektorat Böhmen und

Kühren auf den Reichsprotektor durch den Führer ist ein Enktum,

sodass keine Veranlassung gegeben ist, nunmehr entgegen der bereite

erfolgten Regelung durch den Führer im Wege von Durchführungebe-

stimmungen einen erheblichen Teil des dem Reichsprotektor einge-

rälumten Rechts wieder aufzugeben. Im übrigen lässt sich gegen die

Darlegungen des Reichsministers der Justis in tatsßehlicher und

rechtlicher Hinsicht mancherlei vorbringen. Ich darf daher empfehlen,

uy

Herrn

den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in

PEOE
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Herrn Reichaminieter Dr. Lammers etwa im Sinne des anliegenden Ent-

wurfs zu antworten, Ich werde meine Stellungnahme in ühnlicher

Weise abgeben.

Abschrift des in Schreiben des Reichoministers der Jüstis

an Herrn Dr. Lammers vom 21. Oktober 1943 erwihnten Schreibene des

Reichsministers und Chefs der Reichskanslei vom 17. Auguat 1943

- Ek. 954l E -, das mir seinerzeit nachrichtlich von Herrn Dr. Lam-

mers mitgeteilt worden ist, sowie Abschrift meiner Stellungnahme

hierzu von 3. September 1943 füge ich zum näheren Verständnis gor-

sorglich bei, Vom Inhalt dieser Sehriftstülcke hat Ihnen seinel-eit

in meinem Auftrage Oberstaatsenwalt Dr. Rüslein in Kompfenhausen

berichtet.

Heil Hitler!

auI

gez. P r a n k .

54672
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Abschrift des bei der Abteilung Justiz gefertigten

und von Herrn Staataminister genehmigtan Zntwurfs

für den Herrn Reichsprotektor.

Entunurf für den Hegen Reichsprotektor.

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Frag, den

November 1943

 dr   t

den Reichsprotdktor in Bühmen und

Mähron.

Auf Ihr Schreiben vom 3. November 1943

-Rk. 11812 D -

und im Anschluss an mein Schreiben vom

6 *

Sehr verehrter Herr Lammers!

Die Darlegungen des Reichsministers der Justiz vom 21. Okto-

ber 1943 - 4253-IV a 1544/43 - lassen erkennen, dass er den durch den

Führer verfügten Rechtesustand, nach dem das Gnadenreoht in Straf-

sachen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren ohne Auenahme mir susteht,

in dieser Vellständigkeit nicht ansuerkennen bereit ist. Eine recht-

liche Grundlage für seine Auffaseung steht ihm nicht zu Seite, Insbe-

sondere wird ein Vergleich swischen der Zuständigkeit des Reichemini-

stere der Justis bei im übrigen Reichegebiet abgeurtoilten Aualands*

straftaten und Strafsachen aus dem Protektorat nicht gesogen werden

können, da in den eretgenannten Fullen die allgemeine Zuständigkeit des

Reichsminieters der Justis gegeben ist, während besüglich der Strafes-

chen aus dem Protektorat eine Sondegregelung durch den Führer vorliegt.

Entechieden muss ich auch dagegen Stellung nehmen, dass der Reichsmini-

ster der Justis meine Zuständigkeit zum Teil nur "bis aufweiteres" -

nämlich für Kriegsdauer - gelten lassen will. Durch eine derartige Re-

gelung würde das mir vom Führer übertragene Recht zu einer Vereinfg-

chunge- oder Notmassnahme herabgedrückt. Dies hätte in den Augen der

beteiligten Behörden, der Verteidiger und - auf die Deuer - der Üffent-

lich

An

Herrn Reichsminister und Chef

der Reichskanslei Dr. Lammers

in

Berlinls

G
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liehkeit eine Minderung meines Ansehons zur wnausbleiblichen Folge.

Nach weiterer Prülfung der Angelegenheit gche ich mich grundsätslich

nicht in der Lage, Zugeständnisse über Ihren mir mit Schreiben vom

8. Oktober 1943 - Rk. 10744 D - mitgeteilten Vorschlag hinaus einsuräu-

men. Im einmelnen nehme ich dahin Stellung:

I. Hinsiohtlich der von den deutschen Gerichten mit dem Sits ia Protek-

torat abreurteilten Palles

Eine unterschiedliche Behandlung zwischen den Gnadensachen

 d zd d dt p d

sehon aus grundsätaliehen Erwägungen sur Vermeidung von Berufungefäl-

       d z  

die deutschen Staatsangehörigen im Protektorat in gleicher Weise wnter-

stehen wie nichtdeutsche, Im übrigen würde ein derartiger Unterschied

zu in verschiedener Hinsicht bedenklichen Vergleichen mit der in den

eingegliederten Östgebieten getroffenen Regelung führen, nach der das

Gnadenrecht in Strafeachen gegen nichtdeutsche Stasteangehörige den

dortigen Reichsetatthaltern übertragen ist. Ich kann demnach einer

"Beteiligung" des Reichsminiaters der Justis in den von den deutschen

Gerichten mit dem Sits im Protektorat abgeurteilten Füllen nicht zu-

stimmen. Soweit mit einer einselnen Gnadenentscheidung die Lösung einer

grundsltalichen Frage, die für dae Gebiet des Grossdeutechen Reichs nur

einheitlich entechieden werden kann, verbunden sein sollte, werde ich

sicheretellen, dass das Deutsche Staatsminieterium für Böhmen und Mähren,

das meine Gnadenentscheidung vorbereitet, die Auffassung dos Reichemi-

nisters der Justis einholt. Ieh werde diege Anffassung auch nach Mög-

lichkeit bei der Gnadenentscheidung berücksichtigen. Aber auch dann

könnte - was ich lediglich vorsorglich bemerke - die Berücksichti-

gung der Auffassung des Reichsministere der Juetiz bei der Gnadenent-

scheidung selhet nicht förmlich zum Aundruck gelangen. Wie mir Herr

Staatsminister Frank mitteilt, ist es im übrigen selbstverständlich

das Bestreben seines Ministeriums, bei der Vorbereitung meiner Gnaden-

entscheidung die im übrigen Reichsgebiet bestehende Gnadenpraxis zu

berüokeichtigen.

Breslau, Dreaden und Leitmerits abgeurteilten Falle aus dem Protek-

torata

Die
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Die Zuständigkeit des Volksgerichtshofs sur Aburteilung von

Strafsachen aus dem Protektorat boruht auf § 1 Abs. 2 der Verordnung

Über die deutsche Geriehtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren vom

14. April 1939 (RgBl. I S. 752). Danach wird die deutsche Gerichtsbar-

keit im Protektorat u.a. vom Volksgerichtshef ausgeübt. Die Übertre-

gung von Hoch- und Landesverratssaohen "ninderer Bedeutung" - es wird

übrigens gelegontlich auch von ihnen auf Todesstrafe erkannt - auf die-

se Oberlandesgerichteist von der Zuständigkeit des Volksgerichtshofs

abgeleitet und durch § 5 der Zuständigkeitsverordmung vom 21. Februar

1940 (EGBl. I S. 405) in Verbindung mit der AV. des RJM. vom 7. Juli

1941 ("Deutsche Justis" S. 762) geregelt. Dass die den Volksgerichtshof

und den genannten Öberlandesgerichten zugowiesenen Strafsachen nicht

durch ein besonderes Gericht im Protektorat bezw, durch das Deutsche

Oberlandesgericht in Prag abgeurteilt werden, ist lediglich auf tech-

nische Gründe, insbesondere auf den Kangel an notwendigem Haftraum und

auf allgemeine Erwägungen der Reichssicherheit zurtleksuführen. Es ist

daher m.B. verfehlt, aus dem mehr auf technische als auf rechtliche Er-

wägungen surüeksuführenden Zustand, dass diese politischen Straftaten

von Gerichten mit dem Sits ausserhalb des Protektorats abgeurteilt wer-

den, auf die Zuständigkeit bei der Ausübung des Gnadenrechts entschei-

     d    p

Gnadenrecht in denjenigen Strafsschen su übertragen, die für mich ale

dem Vertreter des Reichsoberhaupts im Protektorat von besonderem Inter-

esse und für den Deutschen Staateminister für Böhmen und Mühren als

vorschlagsberechtigter Stelle von besonderer politischer Bedeutung sind.

Gerade den Hoch- und Landesverratssschen aus dem Protektorat aber iet

größte politische Bedeutung beisulegen, gerade insoveit ist die Gnaden-

entscheidung ein Mittel zur politischen Lenkung dieses Raums. Es kann

daher ebensowenig den Abeichten des Führers wie den politischen Not-

wendigkeiten entsprochen, wonn der Reichsminister der Juetis es gerade

in diesen Sachen auf den formalen und mehr zufälligen "Sita" der Ge-

richte abstellen und mir damit in erheblichem Umfange das mir vom Fih-

rer zuerkannte Recht vorenthalten will. Die Auffassung des Reichamini-

sters der Justis ist auch rein rechtloh wmso weniger haltbar, als der

Volksgerichtshof und damit die in Sschen von "minderer Bedeutung" an

seine Stelle getretenen Oberlandesgerichte deutsche Gerichtsbarkeit

nach dem gesetslichen Wortlaut "im Protektorat" ausüben.

Ich
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Ich bitte demgemlss, auch insoweit den Wünschen des Reichs-

ministere der Juetis entgegenautreten und es bei Thren mir am 8. Ok-

tober 1943 - Rk. 10744 D - unter Ziff. 2 mitgeteilten Vorschlägen zu

belassen. Im einselnen bemerke ich dazu noch folgendes:

a) Ich bin bereit, in den Fallen nach Ziff. 2 a Ihres Vorechlages das

mit dem Reichsminister der Justis hergestellte Einvernehmen bei mei-

ner Gnadenentechlieseung auch förmlich zum Ausdruck zu bringen, so-

fern der Reichsminister der Justis in den Fallen nach Ziff. 2 b

Ihres Vorschlage ebenso verfährt.

b) Ist ein Einvernehmen in den Fallen 2 a und 2 b nicht su erzielen, s0

wird in den Fullen zu Ziff. 2 a von mir und in den Fullen zu Ziff.

2 b von dem Reieheminister der Justis die Entscheidung des Führers

erwirkt. Hierbei iet jeweils auch die gegenteilige Auffassung der an-

deren Stelle darzulegen.

c) Ich bin bereit, das mir sustehende Gnadenrecht nach Ziff. 2 a Ihres

Vorschlags dem Oberreichsanwalt beim Reichegericht und den General-

staatsanwälten bei den Oberlandesgerichten in Breslau, Dresden und

Leitmerits allgemein für diejenigen Falle zu delegieren, in denen

dießen Stellen bereits jetst auf Grund allgemeiner Ermächtigung

Gnadenbefugnisse sustehen, Ich bin auch bereit, insoveit auf die

Herstellung meines Einvernehmens in den Fallon zu Ziff. 2 b Ihres

Vorschlags zu verziehten, Auch bin ich einer Erweiterung dieser Be-

fugnisse, insbesondere zur Gewährung von bedingten Aussetzungen von

Reststrafen,nicht abgeneigt. In allen diesen Fällen muss die Ent-

scheidung jedoch in meinem Namen (Falle nach Ziff. 2 a) bezw, zu-

gleich in meinem Kamen (Falle nach Ziff, 2 b) ergehon. Eine allge-

meine Erklärung msines Einvernehmens für bestimmte Gnedenentschlie-

Bungen des Reichsministers der Justis während der Krisgedauer (denk-

bar für Fulle nach Ziff. 2 b Ihres Vorschlaga) kännte nur im glei--

chon Umfange in Betracht kommen, wie der Reichsminister der Justiz

eine allgemeine Erklirung seines Einvernehmens für moine Gnadenent-

schliessungen (ziff. 2 a Ihres Vorschlags) abzugeben bereit ist.

Ich darf Sie, sehr verehrter Herr Lammers, abschliessend noch-

mals bitten, Ihre Bemthungen für eine baldige Bereinigung der Angele-

genheit fortzusetzen, da täglich noue Strafsachen dieser Art anfallen und

unerwünschte Folgen bei einer Verzögerung unausbleiblich sind.

Heil Hitler!

Ihr
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Eing.:

-6.,NOV. 1943

Der Reichsminister und Chef

Berlin W8, den 3. November 1943

der Reichskanzlei

gaeeo

z. Zt. Feldquartier

Postsendungen sind ausnahmalos an

Rk. 11812 D

die Anschrift in Berlin zu richten

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn K.H.F ra n k

Prag

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts durch den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Im Anschluß an mein Schreiben vom 8. Oktober d.J. - Rk.

10744 D - übersende ich anbei Abschrift der Stellungnahme des

Herrn Reichsministers der Justiz zur Frage der Ausübung des

Gnadenrechts durch den Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Für eine Äußerung dazu wäre ich dankbar.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

SaM

St.M.Y- 1010/43



Abschrift zu Rk. l18l2 D

Der Reichsminister der Justis

Berlin W 8, den 21, Oktober 1943

4253 - IV a 1544.43

Wilhelmstraße 65

An

den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

Herrn Dr.Lammers

Betrifft:

Ausübung des Gnadenrechts in Strafsachen

aus dem Protektorat.

Auf das Schreiben vom 8. Oktober 1943 - Rk. 10744 D -.

Sehr verehrter Herr Dr. Lammers!

Der beabsichtigten Regelung kann ich nicht in vollem Umfange zu-

stimmen.

Zu 1): Zur Erzielung einer einheitlichen Gnadenpraxis im ge-

samten Reichsgebiet wäre es richtiger, in allen Strafsachen gegen

Deutsche meine Beteiligung vorzusehen. Eine solche Anhörung muß

jedoch zu einer erheblichen Belastung des Geschäftsganges und zu

unerwünschten Versögerungen des Verfahrens führen. Für die Dauer des

Krieges will ich daher insoweit auf eine Beteiligung verzichten.

Dabei gehe ich als selbstverständlich davon aus, daß der Reichs-

protektor vor der Entscheidung von grundsätzlichen Fragen, die für

das gesamte Reichsgebiet einheitlich gelöst werden müssen, mein Ein-

vernehmen herbeigøführt.

Zu 2): Der Volksgerichtshof und die an seiner Stelle urteilen-

den Oberlandesgerichte unterstehen meiner Dienstaufsicht. Sie haben

besonders im Kriege wichtigste Aufgaben zu erfüllen, die nur zu

lösen sind, wenn die Rechtsprechung dieser Gerichte nach einheit-

lichen Gesichtspunkten ausgerichtet und gelenkt wird. Dazu gehört

eine einheitliche Gnadenpraxis. Ich muß daher unter allen Umständen

daran festhalten, daß das Gnadenrecht in diesen Sachen von mir als

der Stelle ausgeübt wird, welche die genannten Gerichte und ihre

Rechtsprechung leitet.

Straftaten, die im Protektorat begangen sind, können hiervon

nicht ausgenommen werden. Für die Ausübung des Gnadenrechts ist

der Sitz des urteilenden Gerichts, nicht der Tatort entscheidend.

Es ist deshalb niemals besweifelt worden, daß mir die Gnadenent-

scheidung über Auslandstaten zusteht, die von deutschen Gerichten

geahndet worden sind. Eine Sonderregelung für im Protektorat verübte

Straf-
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Straftaten ist aber auch unzweckmäßig. Sie muß bei den zahlreichen

strafbaren Handlungen, die sowohl im Protektorat wie im übrigen

Reichsgebiet begangen werden, zu Schwierigkeiten und Verzögerungen

führen.

Soweit wesentliche Belange des Protektorats berührt werden,

bin ich bereit, das Einvernehmen mit dem Reichsprotektor herzustel-

len. Im Interesse einer Vereinfachung und Beschleunigung des Ge-

schäftsganges wäre es erwünscht, wenn der Reichsprotektor wenigstens

für die Dauer des Krieges sein Einvernehmen für bestimmte Gnadenent-

schließungen allgemein erklären könnte. Das Nähere hierüber wird in-

dessen unmittelbaren Verhandlungen der beteiligten Stellen über-

lassen werden können.

Ich schlage hiernach folgende Regelung vor:

1) Der Reichsprotektor übt bis auf weiteres das Gnaden- und Nieder-

schlagungsrecht in allen Strafsachen der deutschen Gerichte im

Protektorat allein aus.

2) In Strafsachen des Volksgerichtshofs und der Oberlandesgerichte

in Breslau, Dresden und Leitmeritz übt der Reichsminister der

Justiz das Gnaden- und Niederschlagungsrecht im Einvernehmen

mit dem Reichsprotektor aus,wenn

a) die Straftat im Protektorat begangen ist oder

b) die Straftat oder das Schieksal des Täters grundsätzliche

politische Bedeutung für das Protektorat besitzen.

Das hiernach erforderliche Einvernehmen wird auch in den Fäl-

len hergestellt, in denen nach der im Schreiben des Reichsministers

und Chefs der Reichskanzlei vom 17.8.1943 - Rk. 9541 E - mitgeteil-

ten Anordnung des Führers die Stellungnahme anderer Dienststellen

zur Gnadenfrage nicht eingeholt zu werden braucht.

Ist das Einvernehmen nicht zu erzielen, so führt der Reichsmi-

nister der Justiz die Entscheidung des Führers herbei.

Heil Hitler!

Ihr

sehr ergebener

gez. Thierack
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Abteilung Justiz

Prag, den  November 1943

I1 o Gen d 4017

An

das Ministerant.

im

Hause

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mühren,

e  er

Als Anlage sende ich absprachegemliss den dortigen

Hefter Iv J - lol/43 zurück, Er enthält nunmehr eine vervollatändig-

te ibachriftensammlung über den Schriftverkehr zwischen dem Deut-

schen Staatsminister und den Berliner Zentralbehörden betreffend

Ausübung des Gnaderrechts in Strafsachen aus dem Protektorat Bühmen

und Mähren.

Zunichst iat nichts weiter zu veranlassen.

Mricce
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A

Der Deutsche Staateminister

für Böhmen und Mthren

Prag, den

4. Hovenber 1943

zosmuednoqo

su  a

Detrirrts Ausübung des Gnadenrechte

in Sérafeachon sue dem

Protcktorat Bühmen und Mhzon.

Auf den Schreiben von 8. Oktober 2943

1h 10744 D 

 d oq 

Der von Thnen nach Kassgabe Thres Schreibena sn den

Belehaninister der Justis vom 8. Cktober l943 in Aussiehò genon-

monen Begolung stinno ich grundsltsliah su. Binsichtlich Ziff, 2

staht dabei wohl annser Zwoifel, dans "die Belange des Protoktoe

rats" jodonfalle stote dann "berthrt" sind, wenn dio Straftat im

Protektorat begangen iet.

Im übrigen darf ioh bemerken, dass der Reichaninister der

Justis auf Grund der ihm von Ihnen am 17. August 1943 - Rk 954l-8 -

mitgeteilten Führerentscheidung, die meß. auf Strafenchen ano den

Protektorat infolge der insomeit ergangenan seitlich splteren be-

sonderen Regelung durch den Führer nieht anwendbar det, bereits in

nicht woniger als lso Fallen einon Gnadenerweis abgelehns und die

Rinrichtung angeordnet hat, Bowohl der Herr Reichaprotektor als

auch ich varen zicht in der Lage, auf diene Gnadenentscheidungen

Sinfluss su nohmen. loh sehe mich daher gonütigé, auch jede poli-

tische Verantwortung für diese Binrichtungen abaulehnan.

Auf der andoren Seite hat der Reicheminister der Justin

in einen Sinsalfell, in dem er dem Führer die Begnadigung eines

sum Tode verurteilten vorsuschlagen beabeichtigé, am 23. Cktober

1943 ua Mitteilung meiner Auffessung gebeten, obwchl or in der

ay

gleichen Strafeache einen Gnadenerweis benüglich drei veiterer zum

don Nerrn Retchemindster und Chef

der Reichekanslei Dr. Lenmers

Tode

in

OEUVTEUE

Voßatrasso 6
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Tode Verurteilter abgelehnt und die Vollstreckung angeordnet hat.

Ich habo sunßchet von einer Beanteortung diener Anfrage Abstand

genonnon.

Da tiglich neue Strafsachen dieser Art anfallon, wire

ich Thnen, sehr verehrter Herr Reishaminister, zu besonderen Danke

vorpfliahtet, wenn Sie die in Aumsicht genomsene Regelung bo-

schleunigt herbeifuhren würden.

Heil Hitler!

aouoe z 

ges.Frank .

54663
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Abschrift

Prag, den

4. November 1943

für Böhmen und Mähren.

II e Gen d 4017

Betrifft:

Ausübung des Gnademrechte

in Strafsachen aue dem

Protektorat Böhmen und Mühren.

Anlages 1 Entwurf.

Sshr geehrter Herr Reichsprotektor!

Reicheminieter Dr. Lemers hat Ihnen und mir am 8. (-

tobor l943 Abschrift seines Schreibens an Reicheminister Dr.

Thierack vom gleichen Tage übersandt, in dem die Grundsätse für

aine abschliessende legelung der Ausübung des Gnedenrechts in

Strafsachen aus dem Frotektorat Böhmen und Mühren niedergelegt

sind. Der in Aussicht genommenen Regelung wird grundsätslich

sugestimt werden können. Allerdinge bedarf es vorsorglich einer

Klaretallung, in welchen Strafsachen, die der Zuntändigkeit des

Volksgerichtahofe und der Gberlandesgerichte Breslau, Dresden

und Leitmerits unterliegen, "die Belange des Protektorate be-

ril'ert werden". Ausserdem erscheint eine Beschleunigung dor An-

gelegonheit dringond geboten, nachdem Reichsminieter Dr. Thiernck

seit Ihrer Ernemnung zun Reichsprotektor bereits in nicht weni-

gor als 180 Fallen Gnadenerweise abgelehnt und linrichtungen an-

geordnet hat. Diesen Gesichtepunkten trägt der anliegende Entuurf

eines Schreibens an Reichominister Dr. Lammers Rechnung. Ich

darf anheingeben, nach Nassgabe dieses Entwurfs an Reichemhister

Dr. Lammere heranzutreton.

Ich selbet beabsichtige, auch meinerseite mich an

Reichuminister Dr. Lammers mit der Bitte um Beschleunigung su

wenden und dabei insbesondere die politische Notwendigkeit einer

ungahenden Regelung zu betonen.

UV

don Herrn Reichsprotdktor in Böhmen und Nähren

Heil Eitler!

ug

The

REAR

gez.Prank .
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Abschrift des Entmurfs.

Der Reichaprotektor

Frags den

November 1943

 pa  

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsschen aus dem

Protektorat Böhmen und Mühren.

Auf das Schreiben vom 8. Oiktober 1943

 10744 D 

Sehr verehrter Nerr Lemmers!

Mit der von Ihnen zur Erörterung gestellten le-

gelung bin ich grundsätzlich einverstanden. Allerdings bedarf

wohl der Klarstellung, dass „die Belange des Protektorats“ je-

denfalls immer dann „berührt" sind, wenn die Straftat im Pro-

tektoret begangen ist.

Da der Reichaminister der Justiz trots Ihres Rund-

schreibens an die Obersten Reichsbehörden vom 29. August 1943

- Rk 99ll D - bereits. in nicht weniger als l8o Todesurteilefll-

len aue dom Protektorat chne meine Beteiligung einen Gnadener-

weis abgelahnt und die Vollstreckung angeordnet hat, halte ich

nunmehr eine Beschleuzigung der Angelegenheit für dringend ge-

boten, Dabei darf ich darauf aufmerksam machen, dass jedenfalls

in Anwaltskreisen bereits bekannt geworden ist, dass die Gna-

denentscheidung in Hoch- und Landesverratssachen aus dem Pro-

tektorat zur Zeit nieht von mir getroffen wird. Ee besteht für

mich kein Zweifel daran, dass dies durch die Anwilte auch der

Bevölkerung bekannt wird und eine Minderung meines Ansehens die

Folge sein kann, Ieh wäre Ihnen, sehr verehrter Herr Lammers,

daher dankbar, wenn Sie Ihre Bemilhungen für eine beldige Rege-

lung fortsetzen würden.

An

Heil Mitler!

Herrn Reicheminister und Chef

Ihr

der Reichskanzlei Dr. Lammere

in

Berlinve

Voßatrasse 6
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Abschrift

Kanzlei des Führers

Berlin W 8, den 28.Oktober 1943.

der NSDAP.

Hauptamt für Gnadensachen

Aktenzeichen: III Gst, 600

An den

Ihr

11 11

: II c Gen. d 4ol7

Deutschen Staatsminister für

Böhmen und Mähren

Prag.

Sehr geehrter Herr Staatsminister!

Dem Rundschreiben des Herrn Reichsministers und Chef der

Reichskanzlei vom 29.August l943 entsprechend werde ich ver-

anlassen, dass der in Gnadensachen aus dem Protektorat Böh-

men und Mähren anfallende Schriftwechsel zukünftig mit Ihnen

geführt wird.

Heil Hitler!

gez. G i e s e

Bau



Abschrifte

Der Reichominister und Chef

Berlin W 8, den 8. Oktober 1943

der Reichskanzlei

Voßstrasse 6

R. 10744 D√

z.Zt, Feldquartier

An

den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn K.l. Frank

in Prag

Betriffts Ausübung des Gnadenrechts durch den Reichsprotekter

in Böhmen und Mähren.

Zu den Schreiben vom 2., 3., 7. und 18. September 1943

- Nr. II e Gen d 4017 -.

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Im Anschluss an mein Schreiben vom 21. September d.J. - Rk. lo729 D -

und unter Bezugnahme auf das an Sie gerichtete Schreiben des Reichsmini-

sters der Justiz vom 21. September l943 übersende ich Ihnen anbei Ab-

schrift meines heutigen Sehreibens an Herrn Reichsminister Thierack.

Ich bitte daraus zu entnehmen, wie ich mir die nihere Regelung für die

Ausübung des Gnadenreghts durch den Reichsprotektor etwa denken würde.

Sollten Sie gegen eine derartige Regelung Bedenken haben, Bo bitte ich

mir diese möglichst bald mitzuteilen.

Sobald der Entwurf, um den ich den Reichsminister der Justis gebeten

habe, vorliegt, werde ich ihn den Herrn Reicheprotektor und Ihnen unge-

säumt zur Kenntnis bringen, so dass Sie die Nöglichkeit haben, zu dem

Entwurf auch noch in allen Einzelheiten Stellung zu nehmen.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Dr. Lammers
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Abschrift zu Rk. 10744 D

Dor Reichsminister und Chef

Berlin, den 8. Oktober 1943

der Reichskanzlei

s.Zt. Feldquartier

Rk. 10744 D

Sofort!

An

den Reichsminieter der Justiz

Herrn Dr. Thierack

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechte durch den Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Zu den Schreiben vom 17. und 21. September 1943.

  d T

Ich halte es für unerlässlich, wegen der Ausibung des Gnaden-

rechts durch den Reichsprotektor noch eine nähere Regelung zu

treffen, wie das in der Anordnung des Führers über das Protektorat

vom 20. August 1943 unter I Abs. 2 Nr. 3 ja auch vorgesehen ist,

Diese Regelung müsste nach meiner Auffassung durch eine Anord-

nung des Führers getroffen werden und etwa folgenden Inhalt habens

1. Der Reichsprotektor übt das Gnaden- und Niederschlagungerecht

in allen Strafsachen aus, die zur Zuständigkeit der deutschen Ge-

richte im Proteltorat gehören.

2. In Strafsachen, die zur Zuständigkeit des Volksgerichtshofes

oder der Oberlandesgerichte in Ireslau, Dresden und Ieitmeritz ge-

hören und die Belange des Protektorats berihren, wird das Gnaden-

und Niederschlagungerecht wie folgt ausgeübt:

a) Vom Reicheprotektor im Einvernehmen mit dem Reichsminister der

Justiz, wenn die Straftaten im Protektorat begangen sind.

b) Vom Reicheminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichs-

protektor, wenn die Straftaten ausserhalb des Protektorats

begangen sind, sofern diese Straftaten oder das Sehicksal der

Täter politische Bedeutung für des Protektorat besitzen.

e) Vom Führer, wenn das nach Buchstabe a) und b) notwendige Ein-

vernehmen zwischen Reichsprotektor und Reichsminister der Ju-

stiz nicht zu erzielen ist, sowie in allen Einzelfallen, in

denen
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denen sich der Pührer die Entscheidung vorbehält.

3. Das nach Vorstohondem erforderliche Einvernehmen zwi-

schen Reichsprotektor und Reicheminister der Justiz ist auch in

den Füllen unerläeslich, in denen nach der durch mein Schreiben

vom 17. August 1943 - Rk. 9541 E - mitgeteilten Anordnung des

Führers die Stellungnahme anderer Dienatstellen zur Gnadenfrege

nicht eingeholt zu werden brauchte

Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie einen Entwurf diesee

Inhalts ausarbeiten lassen und mir möglichst bald zugchen lassen

könnten.

Herrn Stastsminister Frank habe ich ebensc wie dem Herrn

Reichsprotektor Abschrift dieses Schreibens zugehen lassen.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Dr. Lammers.

54658
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Abschrift

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 13.Oktober 1943.

für Böhmen und Mähren

II c Gen d 4ol7

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren

Wie auch der Herr Reichsminister und Chef der Reichs-

kanzlei den Obersten Reichsbehörden durch Rundschreiben vom

29.August l943 - Rk 99ll D - mitgeteilt het, ist vom Führer die

Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungsrechts in Strafsachen

aus dem Protektorat Böhmen und Mähren dem Herrn Reichsprotektor

Übertragen worden, soweit es sich nicht um die in die Zuständig-

keit der Militär- und #- und Polizeigerichtsbarkeit fallenden

Sachen handelt, Die Entscheidung des Herrn Reichsprotektors zur

Gnadenfrage wird im Deutschen Staatsministerium für Böhmen und

Mähren vorbereitet. Ich wäre daher dankbar, wenn der in Gnaden-

süchen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren anfallende Schrift-

wechsel zukünftig mit mir geführt würde.

Heil Hitler!

gez, Frank,

An

die Kanzlei des Führers der NSDaP.

- Hauptamt für Gnadensachen -

in

Berlin W8

Voßstrasse 4



46

Abschrift

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 13.Oktober 1943

für Böhmen und Mähren

I c Gen. d 4ol7

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Wie auch der Herr Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei den Obersten Reichsbehörden durch Rundschrei-

ben vom 29. August 1943 - RK 99ll D - mitgeteilt hat, ist

vom Führer die Ausübung des Gnaden- und Niderschlagungsrechts

in Strafsachen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren dem

Herrn Reichsprotektor übertragen worden, soweit es sich nicht

um die in die Zuständigkeit der Militär- und 4- und Polizei-

gerichtsbarkeit fallenden Sachen handelt. Die Entscheidung

des Herrn Reichsprotektors zur Gnadenfrage wird im Deutschen

Staatsministerium für Böhmen und Mähren vorbereitet. Ich

wire daher dankbar, wenn der in Gnadensachen aus dem Protek-

torat Böhmen und Mshren anfallende Schriftverkehr zukünftig

mit mir geführt würde,

gez. Prank

An

den Herrn Staatsminister und Chef

der Präsidialkanzlei des Führers

in

Berlin W8

Voßstrasse 4
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Abschrift

Der Reichsminister

Berlin, den 21.9.43.

der justiz

Betr.: Ausübung des Gnadenrechts in Strafsachen

aus dem Protektorat

Lieber Parteigenosse Frank!

Zu Ihren Schreiben vom 7. und 18.9.1943 teile

ich Ihnen mit, daß ich den Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei gebeten habe, die zu dem Erlass des Pührers

notwendigen Ausführungsbestimmungen mir mitzuteilen.

Sobald diese eingegangen sind, werde ich zu der

Angelegenheit Stellung nehmen.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Thierack.

An

den Deutschen Staatsminister

für Böhmen und Mähren

Herrn Karl Frank

Prag.
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Abschrift.

Fernschreiben.

Reichskanzlei Berlin

Rk. lo729 D

Berlin, den 2l.September l943.

Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

an den Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Herrn F r a n k

Prag.

Betrifft:

a) Ausübung des Gnadenrechts in Strafsachen im

Protektorat Böhmen und Mähren

b) Beschleunigung der Vollstreckung von Todesurteilen.

-----

Sehr verehrter Herr Staatsminister!

Ich habe die beiden bezeichneten Angelegenheiten

mit dem Reichsminister der Justiz besprochen und lasse

Ihnen in den nächsten Tagen eine weitere Nachricht zu-

gehen.

Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Doktor Lammers.
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Abschrift.

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 18. September 1943

für Böhmen und Mähren.

II e Gen d 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Im Anschluss an meine Schreiben vom 2.

und vom 7. September 1943 - II c Gen d 4017 -

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Die nachgeordneten deutschen Justizbehörden im

Protektorat sind nunmehr von mir angewiesen worden, die künf-

tig anfallenden Gnadenberichte lediglich an mich zu erstat-

ten. Gleichzeitig habe ich den Herrn Reichsminister der Ju-

stiz erneut um Übersendung einer Abschrift seiner Weisung

an den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof und die Gene-

ralstaatsanwälte in Breslau, Dresden und Leitmeritz gebeten.

Ich darf bei dieser Gelegenheit auf mein Schreiben

vom 3. September 1943 - II c Gen d 4017 -, betreffend Be-

schleunigung der Entscheidung über die Vollstreckung von

Todesurteilen, mit Rücksicht darauf zurückkommen, dass täg-

lich neue Todesurteilssachen anfallen.

Mit verbindlichen Grüssen und Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

An

gez. Frank

Herrn Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei Dr. Lammers

in

Berlin W8

Voßstrasse 6



Abschrift.

Der Deutsche Stsatsminister

Prag IV, den 18. September 1943

für Böhmen und Mähren.

II c Gen d 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Im Anschluss an mein Schreiben

vom 7. September 1943 - II c Gen d 4017 -

- 1 Anlage -

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Thierack!

Als Anlage übersende ich Ihnen Abschrift meines

Erlasses an den Oberlandesgerichtspräsidenten und den General-

staatsanwalt bei dem Deutschen Oberlandesgericht in Prag vom

heutigen Tage mit der Bitte um Kenntnisnahme, Gleichzeitig

darf ich meine Bitte erneuern, mir eine Abschrift Ihrer Wei-

sung an den Cberreichsanwalt beim Volksgerichtshof und die

Generalstaatsanwälte Breslau, Dresden und Leitmeritz zu über-

senden.

Mit Rücksicht auf die nunmehrige Sachlage habe ich

in der Annahme Ihres Einverständnisses von der Weiterleitung

Ihrer RV. vom 8. September 1943 = 4417 - IV a 4 1363 - an die

höheren Reichsjustizbehörden in Prag Abstand genommen.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Frank

An

den Herrn Reichsminister der Justiz Dr. Thierack

in

Berl in W 8

Wilhelmstrasse 65



Abschrift.

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 18. September 1943

für Böhmen und Mühren.

II c Gen d 4017

An

den Herrn Ob rlandesgerichtspräsidenten

und

den Herrn Generalstaatsanwalt

bei dem Deutschen Oberlandesgericht

in

PraR

Brercer Baa rttao

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Wie der Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

den Obersten Reichsbehörden durch Rundschreiben vom 29. August 1943

- RK 99ll D - mitgeteilt hat, ist vom Führer die Ausübung des Gnaden-

S Sos dd sa

und Mßhren dem Herrn Reichsprotektor übertragen worden, soweit es sich

nicht um die in die Zuständigkeit der Militär- und //-und Polizeige-

richtsbarkeit fallenden Sachen handelt. Die Entscheidungen des Herrn

Reichsprotektors zur Gnadenfrage werden im Deutschen Staatsministerium

für Böhmen und Mähren vorbereitet. Demgemäss sind die von den deutscheh

Justizbehörden im Protektorat Böhmen und Mähren zu erstattenden Gnade»

berichte künftig ausschliesslich an den "Deutschen Staatsminister für

Böhmen und Mähren" in Prag zu richten.

Der Herr Reichsprotektor in Böhmen und Mähren hat mit

Entschliessung vom heutigen Tage die nachgeordneten deutschen Justiz-

behörden im Protektorat Böhmen und Mähren zur Erteilung von Gnadener-

weisen und zur Ablehnung von Gnadengesuchen als Gnadenbehörden in dem

nach den biaherigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften bestehenden

Umfange ermächtigt. Die Gnadenentschliessungen dieser Gnadanbehörden

sind zukünftig im Namen des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren mit-

zuteilen.
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zuteilen.

Die bish-rigen Rechts- wnd Verwaltungsvorschriften über

die Behandlung von Gnadensachen finden sinngemäss auch weiterhin

Anwendung.

Ich bitte, das Erforderliche zu veranlassen.

gez. F ra n k

54651



Abschrift

Der Deutsche Staatsminister

Prag, den 7.September 1943.

für Böhmen und Mähren

II c Gen. d 4ol7

Ausübung des Gnadenrechts in

Strafsachen aus dem Protekto-

rat Böhmen und Mähren

- 2 Anlagen -

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor!

In nebenbezeichrter Angelegenheit habe ich die

Meldung des Oberstaatsanwaltes Dr. Nüsslein entgegengenommen,

dass Sie dem Inhalt des für den Reichsminister der Justiz

bestimmten Schreibens grundsätzlich zustimmen, jedoch die

förmliche Zeichnung von Schriftstücken dieser Art bis zu

Ihrem Amtsantritt nicht vorzunehmen gedenken und mit der Wei-

terverfolgung der Angelegenheit durch mich in Ihrer Vertre-

tung einverstanden sind. Ich habe demgemäss das in Abschrift

anliegende Schreiben an Reichsminister Dr. Thierack gerich-

tet und gleichzeitig Abschrift hiervon Reichsminister Dr.

Lammers mit dem ebenfalis in Durchschrift beigefügten Über-

sendungsschreiben zugeleitet.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Frank

An

Herrn Reichsprotektor Dr. Frick

in

Kempfenhausen.

ecand
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Abschrift

Der Deutsche Staatsminister

Prag , den 7.September 1943,

für Böhmen und Mähren

II c Gen d 4017

Betrifft: Ausübung des Gnadenrechts

in Strafsachen aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren.

Im Anschluss an mein Schreiben vom

2.September 1943 - I1 c Gen d 4ol7 -

- 1 Anlage -

Sehr verehrter Herr Reichsminister!

Da Herr Reichsprotektor Dr. Prick, wie er anlässlich

der vorliegenden Angelegenheit ausdrüicklich erklärt hat,

bis zu seiner Einführung in Prag förmliche Amtsgeschäfte

als Reichsprotektor nicht auszuüben gedenkt und mir deshalb

unter Bestätigung seines grundsätzlichen Einverständnisses

empfohlen hat, mich in seiner Vertretung mit dem Herrn

Reichsminister der Justiz in Verbindung zu setzen, habe ich

nunmehr das in Abschrift anliegende Schreiben an Herrn

Reichsminister Dr. Thierack gerichtet.

Mit verbindlichen Grüssen und Heil Hitler!

Ihr sehr ergebener

gez. Frank

An

Herrn Reichsminister und Chef der

Reichskanzlei Dr. L a m m e r s

in

Berlin W8

Voßstrasse 6



Abschrift

Der Deutsche Staatsminister

Frag, den 7.September 1943.

für Böhmen und Mähren

II e Gen. d 4ol7

Ausübung des Gnadenrechts in

Strafsechen aus dem Protekto-

rat Böhmen und Mähren,

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Thierack!

Wie Ihnen der Herr Reichsminister und Chef der Reichs-

kanzlei durch das an die Obersten Reichsbehörden gerichtete

Rundschreiben vom 29.August 1943 - Rk. 99ll D - mitgeteilt hat,

ist vom Führer die Ausübung des Gnaden- und Niederschlagungs-

rechts in Strafsachen aus dem Protektorat Böhmen und Mähren dem

Reichsprotektor übertragen worden, soweit es sich nicht um die

in die Zuständigkeit der Militär- und 4-und Polizeigerichtsbar-

keit fallenden Sachen handelt. Die vom Reichsprotektor ergehen-

den Entscheidungen zur Gnadenfrage werden im Deutschen Staats-

ministerium für Böhmen und Mähren vorbereitet. Mit Rückscht auf

diese veränderte Lage darf ich Ihnen in Vertretung des abwesen-

den Herrn Reichsprotektors Dr. Frick und mit dessen Einverständ-

nis folgendes mitteilen:

In meiner Eigenschaft als Deutscher Staatsminister für

Böhmen und Mähren werde ich den Generslstaatsanwalt bei dem

Deutschen Oberlandesgericht in Prag anweisen, die künftig an-

fallenden Gnadenberichte unter Abweichung von der bisherigen

Übung lediglich mir zu erstatten, Hinsichtlich der vom Volks-

gerichtshof und den Oberlandesgerichten Breslau, Dresden und

Leitmeritz verfolgten Strafsachen aus dem Protektorat darf ich

bitten

An

den Herrn Reichsminister der Justiz Dr. Thierack

in

Berlin W8

Wilhelmstr. 65
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bitten, Ihrerseits den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof

und die Generalstaatsanwälte in Breslau, Dresden und Leitmeritz

anzuweisen, die künftig anfallenden Gnadenberichte an den Deut-

schen Staatsminister für Böhmen und Mähren zu richten, der ihnen

die jeweilige Entschliessung des Reichsprotektors zuleiten wird.

Der Herr Reichsprotektor behält sich vor, die in Be-

tracht kommenden deutschen Justizbehörden zur Erteilung von Gna-

denerweisen und zur Ablehnung von Gnadengesuchen in dem bisherigen

Umfang allgemein zu ermächtigen.

Für die Übersendung einer Abschrift Ihrer Weisung an den

Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof und die angeführten Generl-

staatsanwälte wäre ich dankbar.

In Anbetracht der verönderten Verhältnisse habe ich in

der Annahme Ihres Einverständnisses von der Weiterleitung Ihrer

RV. vom 27.August 1943, betrefrend Behandlung von Todesurteils-

sachen - 4417 - IV a4 13o9 - an die Höheren Reichsjustizbehörden

in Pr g Abstand genommen.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Frank.

54618
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St.M. IV J - lol 1/43g.

Prag, den 15. September 1944.

Juibl

1

Seheim

KR-FS:

An Herrn

Reichsprotektor Dr.Frick,

zur Zeit Kempfenhausen/oberbayern.

Sehr geehrter Herr Reichsprotektor !

Die gespannte Lage im Protektorat, die sich insbesondere

in Hinblick auf die Ereignisse in der Slowakei verschärft,

erfordert, daß die Gnadenentsehliessung in solchen Todes-

sachen, bei denen ihrer Bedeutung wegen die Vollstreckung

dem Urteil auf dem Fuße folgen muß, mit äußerster Besehleu-

nigung getroffen wird, Das bisherige Verfahren, wonach ich

auch derartige Eilfälle Ihrer Entschliessung überlassen

habe, ist unter den jetzigen Verhältnissen zu langwierig.

Ich bitte Sie deshalb, sich damit einverstanden zu erklä-

ren, daß ich in den genannten Fällen, soweit es die poli-

tische Lage erfordert, über die Gnadenfrage in Ihrer Ver-

tretung entscheide. Strafsachen ohne diesen besonderen Ein-

schlag gehen Ihnen selbstverständlich weiterhin wie bisher

zu, Für umgehende fernschriftliche Zustimmung wäre ich

dankbar.

Heil Hitler !

Ihr

Als ternianceiben

befoe une 4662/4

am 15.9. 12400 he

gez. Pra nk .

Kemplenhansen

91579

Dt. Staotsmin Renhasodt

KF PH : 24 00 NR.

( 20 ZL  )

KPFH .

15/ 9 ESCHENBACHER



St.M. IV J - 10l 1/43g.

Prag, den 15. September 1944.

Beheim

15. IX. 1944

1.)

KR-FS:

An Herrn

Reichspretekter Dr.Frick,

zur Zeit Kempfenhausen/oberbayern.

Sehr geehrter Herr Reichaprotektor !

Die gespannte Lage im Pretektorat, die sich insbesondere

im Hinblick auf die Ereignisse in der Slowakei verschärft,

erfordert, daß die Gnadenentsehlieesung in solchen Todes-

sachen, bei denen ihrer Bedeutung wegen die Vollstreckung

dem Urteil auf dem Fuße folgen muß, mit äußerster Beschleu-

nigung getroffen wird. Das bisherige Verfahren, wonach ich

auch derartige Eilfälle lhrer Entschliessung überlassen

habe, ist unter den jetzigen Verhältnissen zu langwierig.

Ich bitte Sie deshalb,, siéh'damit einverstanden zu erklä-

rén, daß ich in den genannten Fällen, seweit es die poli-

tisehe Lage erfordert, über die Gnadenfrage in Ihrer Ver-

tretung entscheide. Strafsachen ohne diesen besonderen Ein-

schlag gehen Ihnen selbstverständlich weiterhin wie bisher

zu. Für umgehende fernschriftliohe Zustimmung wäre ich

dankbar.

Heil Hitler !

Ihr

gez. Prank.

2.)
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Aer X at

15. IX. 1944

2.) Durehsehrift an

Herrn Krieser

zur Kenntnis.

06284

0.5

3.) Wv. am 25.9.1944 bei mir.


